
436 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (294 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Liegen

schaftsteilungsgesetz abgeändert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf wird 
der Anwendungsbereich der Vorschriften des 
Liegenschafts.teilungsgesetzes üher die Abschrei
bung geringwertiger Trenns'tücke und über die 
Verbüch·erung von Stmßen-, Weg-, Eisenhahn
und Wasserb;J.uanla,gen angemess·en erweitert. Da 
diese beiden Verfahren einf,acher und billiger 
sind als das normale Grundbuch.sverfahren, wird 
mit diesem Gesetzemwurf ein Beitrag zur Ver
waltungsreform geleistet und gegenüber dem 
derzeitigen Zustand eine Ersparnis erzielt, deren 
ziffernmäßige Höhe zur Zei.t allerdings nicht g·e
schätzt weroen kann. 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung am 
28. Novemb.er 1960 zur Vorberatung der Regie
rungsvorLage einen Umerauss·chuß einges.erzt, 
dem von der Österreichisch.en Volkspartei die 
Ahgeordneten Dr. Kr a n z 10 m a y r, Dr. N e
me c z, Dr. P i f f 1 - Per c e v i c, von der So
zia1~s;tischen Partei Österreichs die Abgeordneten 
Lackner, Mark, Dr. Winter und von 
der Freiheitlich·eIl' Partei ös.terreichs der Abge
ordnete Z e i 11 i n g.e r angehörten. Der U nter
aussch·uß hat die Regierungsvorlage eingehend 
beraten und einige Abänderungen vorges:ch.Jagen, 

Dr. Winter 
Berichterstatter 

worüber dem Justizausschuß em Bericht vorge
legt wurde. 

Der Jus(l~zausschuß hat sich. in seiner Sitzung 
am 14. Juni 1961 mit der Regierungs.vorlage be
faßt. In der Debatte ergriff außer dem Berich!t
e~sta.tter der Abgeordnete Dr. P i f f 1- Pe r
e e v i e das Wort. Bei der Abstimmung wurde 
der Gesetzentwurf uMer Berücksichtigung der 
vom Unterausschuß empfohlenen Abänderun'gen 
einstimmig angenommen. 

Die Abänd'erungen im Text der Regierungs
vorlaJge wurden vorgenommen, um kIarzustellen, 
daß in den FäHen der §§ 13 und 15 des Liegen
schaftsteilungsgesetzes alle in sonstigen Reehts
vOfSochriften enthaltenen Vorausse.tzungen für 
die in BetraCht kommenden grundbücherlich,en 
Eintragungen unberührt bleiben. 

HinsiChtlich der unveränderil: gebliebenen Be
stimmungen der Regierungsvorlage kann auf die 
Erläuternden Bemerkungen hingewi:e'sen werdcllJ. 

Der Justizauss.chuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgel.eg.ten Gesetzentwurf (294 der 
Beila.gen) mit den a n g e s chI 0 s s,e n e n A b
än der u n ge n die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen!. 

Wien, am 14. Juni 1961 

Dr. Hofeneder 
Obmann 
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Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 294 der Beilagen 

1. Im Art. I Z. 1 haben die Abs. 1 und 2 des 
§ 13 zu lauten: 

,,§ 13. (1) Sollen ein Trennstück oder mehrere 
Trennstücke lastenfrei abgeschrieben werden, 50 
kann die Vermes"ungsbehörde den Antrag auf 
bücherliche Durchführung und bei übertragung 
des Eigentums auch den Titel des Eigentumser
werbes beurkunden, wenn die Voraussetzungen 
für die Zulässiglkeit der Abschreibung hinsicht
lich des Wertes oder des Flächeninhakes des 
TrenlThstückes oder der Trennstücke (Ahs. 3 
oder 5) off.erl!bar ,gegeben sind. 

(2) Auf Grund di'eser Beurkundung und des 
dem: Anmeldungsbogenangeschlossenen Planes 
ist, sofern die in den Abs. 3 oder 5 genannten 
Voraussetzungen vorliegen, die Ab- und Zu
schreibung zu bewillig.en. Hiezu bedarfes unbe
schadet sonstiger Voraussetzungen weder der 
Vorlegung einer Ur<kunde noch der Zustimmung 
oder Aufforderung (§ 4) der Buchberochttigten. 
Doch sind diese von der Abschreibung zu ver
ständigen. " 

2. Art. I Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. In den §§ 17 Abs. 1 uoo 18 Abs. '3 trrute 
an Stelle des Hetrages von ,1000 Sc der Betrag 
von ,6000 Sc." 

3. Nach Z. 5 wird als neue Z. 6 eingefügt: 

,,6. § 18 Abs. 1 hat zu lauten: 

,§ 18. (1) übersteigt der . Wert d'en Betrag von 
6000 S wahrscheinlich nicht, so sind die durch 
die Anlage verursach.tJen, aus. dem Anmeldllngs
bogen und sein,en Beihgen ersichtLichen Ände
rungen hinsichtlich der im § 15 Z. 1 und 2 be
zeiJchneten Grunds·tücke ·sofort und von Amts 
wegen büch'erlich· dur.chzuführen. Der Zustim
mung der E·igentümer oder der Buchgläubiger 
bedarf es unbeschadet 50IlJStiger Vorauss.etzung.en, 
nicht. Das gleich.e gilt von d·eu im § 15 Z. 3 an
geführten Grundstücken, sofern für sie keine 
neue Grundbuchseinlage eröffnet werden muß.' " 

, 
I 
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